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SV BALHORN 1919 e. V.

SATZUNG

Ä 1 Name und Sitz

Der in 1919 gegr�ndete Verein f�hrt den Namen:

SV Balhorn 1919 e.V.

Er wurde am 04.06.1976 unter der Nummer ,,VR 164“ in das Vereinsregister bei dem 
Amtsgericht Wolfhagen eingetragen und hat seinen Sitz in Bad Emstal-Balhorn. 

Der Verein wird seit dem 01.01.2005 beim Amtgericht Kassel unter der Nummer „VR 4001“ 
gef�hrt.

Ä 2 Zweck und Aufgaben

Der SV Balhorn 1919 e.V. verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im
Sinne der Abgabenordnung in der g�ltigen Form und dient der k�rperlichen Ert�chtigung seiner 
Mitglieder durch Leibes�bungen auf der Grundlage des Amateurgedankens. Er will insbesondere 
seine Mitglieder

a) durch Pflege des Sportes nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit unter Ausschluss aller 
parteipolitischen, konfessionellen und rassistischen Gesichtspunkte k�rperlich und 
sittlich kr�ftigen;

b) durch Pflege der Kameradschaft und Freundschaft miteinander verbinden;

c) �ber die freiwillige Unterordnung unter die Gesetze des Sportes auf breitester 
volkst�mlicher Grundlage zu einer Gemeinschaft f�r die Erhaltung und Hebung der 
Volksgesundheit zusammenf�hren. Der Jugend soll dabei in ganz besonderem Ma�e eine 
sorgf�ltige k�rperlich und geistig sittliche Erziehung zuteil werden;

d) der Verein erkennt mit dem Erwerb der Mitgliedschaft im Landessportbund Hessen e.V. 
f�r sich und seine Mitglieder vorbehaltlos die Satzung des LSBH und die Satzungen der 
f�r ihn zust�ndige Fachverb�nde an;

e) die Vereinsfarben sind rot-wei�.

Ä 3 GemeinnÅtzigkeit

1. Der Verein arbeitet gemeinn�tzig. Seine Mitglieder haben nicht Anteil an seinem Verm�gen. 
Die Mitglieder seiner Organe arbeiten ehrenamtlich. Das Verm�gen dient ausschlie�lich 
gemeinn�tzigen Zwecken des Sportes. Der Verein ist selbstlos t�tig, er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2. Mittel des Vereins d�rfen nur f�r die satzungsm��igen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereines.



Satzung des SV Balhorn 1919 e.V. in der Fassung von 11.03.2011

Seite 4 von 11 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 
verh�ltnism��ig hohe Verg�tungen beg�nstigt werden.

Ä 4 Das GeschÇftsjahr

Das Gesch�ftsjahr l�uft vom 01.01 bis zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres.

Ä 5 Mitgliedschaft

1. Der Verein hat:
a) Mitglieder ab 18 Jahren,
b) Ehrenmitglieder,
c) Jugendliche Mitglieder von 15 bis 17 Jahren,
d) Kinder bis 14 Jahre.

2. Mitglieder k�nnen alle Personen werden, die bereit sind, die Bestrebungen des Vereins zu 
unterst�tzen und vorbehaltlos die Satzung des Vereins anzuerkennen. 

3. Zu Ehrenmitgliedern k�nnen von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes 
nur Personen ernannt werden, die sich um den Verein besondere Verdienste erworben haben
und mindestens 25 Jahre Mitglied des Vereins oder 65 Jahre alt sind.

4. Minderj�hrige k�nnen die Mitgliedschaft nur erwerben, wenn ihre Erziehungsberechtigten 
(Eltern/Vormund) den Aufnahmeantrag unterschreiben und zugleich best�tigt haben, dass sie 
einverstanden sind, wenn die/der Minderj�hrige nach ausreichender Vorbereitung auch an 
Wettk�mpfen teilnimmt.

Ä 6  Erwerb der Mitgliedschaft, Datenschutz und PersÉnlichkeitsrechte

1. �ber die Aufnahme, die schriftlich zu beantragen ist, entscheidet der Vorstand. Die 
Aufnahme kann ohne Angabe von Gr�nden abgelehnt werden. Der Vorstand ist berechtigt, 
die Aufnahme von der Vorlage eines �rztlichen Zeugnisses, dass keine Bedenken gegen die 
sportliche Bet�tigung bestehen, abh�ngig zu machen.

2. Der Verein verarbeitet zur Erf�llung der in dieser Satzung definierten Aufgaben und des 
Zweckes des Vereins personenbezogene Daten und Daten �ber pers�nliche und 
sachbezogene Verh�ltnisse seiner Mitglieder. Diese Daten werden dar�ber hinaus 
gespeichert, �bermittelt und ver�ndert.

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die 
Mitglieder der

a) Speicherung
b) Bearbeitung
c) Verarbeitung
d) �bermittlung

ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erf�llung der Aufgaben und Zwecke des 
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Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z. b. Datenverkauf) ist nicht statthaft. Die 
Daten sind vor unberechtigtem Zugriff zu sch�tzen.

4. Jedes Mitglied hat das Recht auf

a) Auskunft �ber seine gespeicherten Daten
b) Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Fall der Unrichtigkeit
c) Sperrung seiner Daten
d) L�schung seiner Daten

5. Durch ihre Mitgliedschaft und der damit verbundenen Anerkennung dieser Satzung stimmen 
die Mitglieder weiter der Ver�ffentlichung von Bildern in Print- und Telemedien sowie 
elektronischen Medien zu.

Ä 7 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet:

1. durch Tod;

2. durch Austritt, der nur schriftlich f�r den Schluss eines Kalendervierteljahres zul�ssig und 
sp�testens 6 Wochen zuvor zu erkl�ren ist;

3. durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis, wenn ein Mitglied 24 Monate mit der 
Entrichtung der Vereinsbeitr�ge in Verzug ist und trotz erfolgter schriftlicher Mahnung diese 
R�ckst�nde nicht bezahlt oder sonstige finanzielle Verpflichtungen dem Verein gegen�ber 
nicht erf�llt hat;

4. durch Ausschluss (siehe � 11, Ziffer 2)

Ä 8 Mitgliedschaftsrechte

1. Mitglieder und Ehrenmitglieder sind berechtigt, an den Mitgliedsversammlungen 
teilzunehmen, Antr�ge zu stellen und an Abstimmungen und Wahlen durch Aus�bung ihres 
Stimmrechtes mitzuwirken. Alle Mitglieder sind nach Erreichung der Vollj�hrigkeit 
stimmberechtigt und w�hlbar.

2. Jugendmitglieder bis zu 18 Jahren besitzen in der Mitgliederversammlung kein Stimmrecht.

3. Alle Mitglieder haben das Recht, s�mtliche durch die Satzung gew�hrleisteten Einrichtungen 
des Vereins zu benutzen.

4. Jedem Mitglied, das sich durch eine Anordnung des Vorstandsmitgliedes, eines vom 
Vorstand bestellten Organs, eines Abteilungsleiters oder Spielf�hrers in seinen Rechten 
verletzt f�hlt, steht das Recht der Beschwerde an den Vereinsvorstand zu.

5. Die Mitgliedschaftsrechte ruhen, wenn ein Mitglied l�nger als 3 Monate mit seinen 
finanziellen Verpflichtungen im R�ckstand bleibt, bis zur Erf�llung.
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Ä 9 Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder des Vereins sind verpflichtet,

1. den Verein in seinen sportlichen Bestrebungen zu unterst�tzen;

2. den Anordnungen des Vorstandes und der von ihm bestellten Organe in allen 
Vereinsangelegenheiten, den Anordnungen der Abteilungsleiter und Spielf�hrer in den 
betreffenden Sportangelegenheiten Folge zu leisten;

3. die Beitr�ge p�nktlich zu leisten;

4. das Vereinseigentum schonend und pfleglich zu behandeln;

5. auf Verlangen des Vorstandes ein Unbedenklichkeitsattest eines Arztes vorzulegen.

Ä 10 MitgliedsbeitrÇge

Die H�he der Mitgliedsbeitr�ge und evtl. des Aufnahmebeitrages werden von der ordentlichen 
Mitgliederversammlung festgesetzt. Sonderbeitr�ge k�nnen als Umlage nur auf Beschluss einer 
Mitgliederversammlung erhoben werden, und zwar nur f�r Zwecke, die der Erf�llung der 
gemeinn�tzigen Vereinsaufgaben dienen.

Ä 11 Strafen

1. Zur Ahndung von Vergehen, vor allen im sportlichen Betrieb, k�nnen vom Vorstand 
folgende Strafen verh�ngt werden:

a) Warnung

b) Verweis

c) Geldbu�e bis zu 75,00 €

d) Sperre bis zu 4 Wochen

e) In besonders schweren F�llen Sperre bis zu 8 Wochen.

2. Durch den Vorstand k�nnen nach Anh�ren des �ltestenrates Mitglieder ausgeschlossen 
werden, und zwar

a) bei groben Verst��en gegen die Vereinsatzung

b) wegen Unterlassungen oder Handlungen, die sich gegen den Verein, seine Zwecke und 
Aufgaben oder sein Ansehen auswirken, und die im besonderen Ma�e die Belange des 
Sportes sch�digen;

c) wegen unehrenhaften Verhaltens innerhalb oder au�erhalb des Vereins.

Gegen den Beschluss des Vorstandes steht dem Ausgeschlossenen innerhalb einer Frist von 2 
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Wochen nach Zustellung des Ausschlussbescheides das Recht der Berufung an die vom Vorstand 
innerhalb eines Monates einzuberufende Mitgliederversammlung zu, deren Entscheidung 
endg�ltig ist. Von dem Zeitpunkt ab, an dem das auszuschlie�ende Mitglied von der Einleitung 
des Ausschlussverfahrens in Kenntnis gesetzt wird, ruhen die Mitgliedschaftsrechte und das 
Mitglied ist verpflichtet, alle in seiner Verwahrung befindlichen Gegenst�nde, Urkunden usw. 
unverz�glich an den Vorstand zur�ckzugeben.

Ä 12 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

1. Der Vorstand (� 13)

2. Der �ltestenrat (� 14)

3. Die Mitgliederversammlung (� 15)

Ä 13 Der Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus:
a) dem 1. Vorsitzenden,
b) dem 2. Vorsitzenden,
c) dem 3. Vorsitzenden,
d) dem Gesch�ftsf�hrer,
e) dem Schriftf�hrer,
f) dem Vereinsjugendleiter,
g) je einen Abteilungsleiter pro Abteilung.

2. Der Vorstand beschlie�t die Verteilung der einzelnen Aufgaben.

3. Vorstand im Sinne des B�rgerlichen Gesetzbuches sind der 1., 2. und 3. Vorsitzende und der 
Gesch�ftsf�hrer. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam den Verein gerichtlich und 
au�ergerichtlich.

4. Die Wahl des Vorstandes, mit Ausnahme der Abteilungsleiter, erfolgt im Abstand von zwei 
Jahren in einer ordentlichen Mitgliederversammlung. Der Vorstand bleibt bis zur Neu- bzw. 
Wiederwahl des nachfolgenden Vorstandes im Amt. Abteilungsleiter k�nnen in 
Personalunion auch in ein Amt von a) bis f) gew�hlt werden.

5. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes w�hrend der Amtzeit vorzeitig aus, so kann der 
Vorstand durch Beschluss mit einfacher Mehrheit ein kommissarisches Vorstandsmitglied 
aus der Mitgliedschaft bis zur n�chsten Mitgliederversammlung berufen. 

6. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt im Vorstand.

7. Der Vorstand ist beschlussf�hig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder erschienen sind. 
Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 1. 
Vorsitzende.

8. F�r die Erledigung bestimmter Aufgaben kann der Vorstand Aussch�sse bilden (vgl. � 17).
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Ä 14 Ñltestenrat

1. Der �ltestenrat besteht aus mindestens 3, h�chstens 7 Mitgliedern, die alle zwei Jahre in der 
ordentlichen Mitgliederversammlung gew�hlt werden und die aus ihrer Mitte den Obmann 
w�hlen.
Mitgliedes des �ltestenrates k�nnen nur sein:

a) Mitglieder, die das 40. Lebensjahr �berschritten haben und mindestens 3 Jahre Mitglied 
des Vereins sind;

b) Ehrenmitglieder

2. Der �ltestenrat ist beschlussf�hig, wenn mehr als die H�lfte seiner Mitglieder anwesend 
sind. �ber die Sitzungen ist ein Protokoll zu f�hren, in das die Beschl�sse im Wortlaut 
aufzunehmen sind.

3. Der �ltestenrat handelt in Vertretung der Mitglieder. Ihm ob1iegen:

a) die Pflege guter Beziehungen der Vorstandsmitglieder untereinander, desgleichen zum 
Vorstand und zu den Aussch�ssen, insbesondere sollen pers�nliche Angelegenheiten und 
Differenzen im Vereinsinteresse au�ergerichtlich geschlichtet werden;

b) die Beratung des Vorstandes in wichtigen Vereinsangelegenheiten, insbesondere 
hinsichtlich der �nderung des Vereinszweckes, der Ehrung von Mitgliedern und anderen 
Personen, des Verfahrens gegen Mitglieder, der Eingehung von finanziellen 
Verpflichtungen;

4. Ein Vorstandsmitglied kann nicht gleichzeitig Mitglied des �ltestenrates sein.

5. Im Bedarfsfalle �bt der �ltestenrat die Funktion eines Ehrenrates aus.

Ä 15 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist die ordnungsgem�� durch den Vorstand einberufene 
Versammlung aller unter � 5 Abs. 1 genannten Mitglieder. Sie ist oberstes Organ des 
Vereines.

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet allj�hrlich statt und soll im ersten Quartal des 
Kalenderjahres einberufen werden. Die ordentliche Mitgliederversammlung muss 2 Wochen 
vor dem Termin durch schriftliche Einladung an alle Mitglieder und Ver�ffentlichung im
amtlichen Mitteilungsorgan der Gemeinde Bad Emstal einberufen werden. Die 
Tagesordnung soll folgenderma�en aussehen:

a) Jahresbericht des Vorstandes und der Abteilungsleiter der Sportarten

b) Bericht der Kassenpr�fer

c) Beschlussfassung �ber Voranschl�ge und die Rechnungslegung f�r die einzelnen 
Gesch�ftsjahre.
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d) Entlastung des Vorstandes

e) Neuwahlen (Vorstand, Mitglieder des �ltestenrates, Kassenpr�fer);

f) Beschlussfassung �ber Antr�ge des Vorstandes und Antr�ge der Mitglieder die dem 1. 
Vorsitzenden schriftlich eingereicht werden m�ssen;

Der Vorstand kann jedoch bei wichtigen Vereinsangelegenheiten eine 
Mitgliederversammlung einberufen, jedoch ohne Vorstandsberichte;

3. Au�erordentliche Mitgliederversammlungen m�ssen durch den Vorstand einberufen werden, 
wenn dies im Interesse des Vereins liegt oder schriftlich durch begr�ndeten Antrag von 
mindestens 1/10 der Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes verlangt wird. 
Die au�erordentliche Mitgliederversammlung ist dann sp�testens 4 Wochen nach Eingang 
des Antrages einzuberufen. Die Einladung erfolgt wie in � 15, Abs. 2 beschrieben, jedoch 3
Wochen vor dem Termin.

4. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Jugendmitglieder bis zu 18 
Jahren sind nicht stimmberechtigt. Beschl�sse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Beschl�sse �ber Satzungs�nderungen bed�rfen der 
Zustimmung von 2/3 der anwesenden Mitglieder.
Wahlen erfolgen durch Handzeichen. Schriftliche Abstimmung muss erfolgen, wenn ein 
oder mehrere Mitglieder diese beantragen, und zwar durch Stimmzettel.
Mitglieder, die in der Mitgliederversammlung nicht anwesend sind, k�nnen gew�hlt werden, 
wenn ihre Zustimmung hierzu dem Versammlungsleiter schriftlich vorliegt. Vor der Wahl 
des 1. Vorsitzenden ist ein Wahlleiter (Versammlungsleiter) und ein aus drei Mitgliedern 
bestehender Wahlausschuss von der Mitgliederversammlung zu w�hlen. Der Wahlleiter hat 
die Wahl des 1. Vorsitzenden durchzuf�hren, der Wahlleiter gibt das/die Ergebnisse bekannt. 
Sollte es in einer Mitgliederversammlung nicht zur Wahl eines 1. Vorsitzenden kommen, hat 
der Wahlleiter nach einer angemessenen Frist (ca. 3 Wochen) erneut eine 
Mitgliederversammlung einzuberufen.
�ber alle Mitgliederversammlungen ist ein Protokoll zu f�hren, das von dem Vorsitzenden 
und dem Schriftf�hrer zu unterschreiben ist.

5. Der 1. Vorsitzende oder sein Stellvertreter (2. Vorsitzender, bzw. Gesch�ftsf�hrer) leitet die 
Versammlung.

Ä 16 KassenprÅfer

Den Kassenpr�fern, die alle zwei Jahre in der ordentlichen Mitgliederversammlung gew�hlt 
werden, obliegt die Pr�fung auf Richtigkeit und Vollst�ndigkeit der Buchungsvorg�nge und 
Belege auf Grundlage der Beschl�sse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes sowie die 
Pr�fung des Jahresabschlusses. Die Pr�fung erfolgt jeweils zum Abschluss eines Gesch�ftsjahres 
(siehe � 4).

Ein Vorstandsmitglied kann nicht Kassenpr�fer sein.
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Ä 17 AusschÅsse

Der Vorstand kann nur f�r bestimmte Arbeitsgebiete des Vereins Aussch�sse einsetzen, die nach 
seinen Weisungen die ihnen �bertragenen Aufgaben zu erf�llen haben. Vorsitzender der 
Aussch�sse ist der 1. Vorsitzende, der den Vorsitz auf ein anderes Vereinsmitglied �bertragen 
kann.

Ä 18 Sportabteilungen

1. Die aktiven Mitglieder werden nach den einzelnen Sportarten in Abteilungen 
zusammengefasst. Jede Abteilung w�hlt im Abstand von zwei Jahren in einer Versammlung 
der Abteilung aus ihrer Mitte einen Abteilungsleiter.

2. Dem Abteilungsleiter obliegt die sportliche und technische Leitung der Abteilung. Er kann 
andere Mitglieder zur Mitarbeit heranziehen.

3. Die Abteilungsleiter/innen vertreten die Abteilungen im Vorstand.

Ä 19 Jugendabteilung

F�r alle Sportarten, die im Verein betrieben werden, sollen Jugendgruppen gebildet werden. 
Diese Gruppen bilden die Jugendabteilungen, die von dem Vereinsjugendleiter und seinen
Stellvertretern geleitet werden. 

Ä 20 Ehrungen

1. F�r au�erordentliche Verdienste um den Verein kann ein ordentliches Mitglied durch eine 
Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt werden. F�r den Beschluss 
ist eine 2/3 Mehrheit den anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Die 
Entziehung der Ehrenmitgliedschaft kann nur durch eine ordentliche Mitgliederversammlung 
ausgesprochen werden.

2. Mitglieder bzw. Vorstandsmitglieder, und andere Personen, die sich besondere Verdienste 
um den Sport oder um den Verein erworben haben, k�nnen (nach Anh�ren des �ltestenrates) 
durch den Vorstand mit der Verdienstnadel, Vereinswappenteller bzw. einer entsprechenden 
Ehrung ausgezeichnet werden. Der Vorstand kann durch Beschluss (nach Anh�ren des 
�ltestenrates) Ehrennadeln wieder aberkennen, wenn ihre Besitzer rechtswirksam aus dem 
Verein, dem Landessportbund Hessen e.V., einem Fachverband oder einer anderen 
Sportorganisation ausgeschlossen worden sind.

3. Ehrenmitglieder und Tr�ger von Ehrennadeln haben die gleichen Rechte und Pflichten wie  
Mitglieder, jedoch sind Ehrenmitglieder beitragsfrei.

4. Ehrungen nach Anh�ren des �ltestenrates:

a) Verleihung der Ehrennadel in Bronze
a) bei 20–j�hriger Mitgliedschaft im Verein
b) bei mindestens 6-j�hriger T�tigkeit im Vorstand und Betreuerfunktion (auf Antrag).
c) bei besonderen Verdiensten und aktiver Sportlert�tigkeit (auf Antrag).
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b) Verleihung der Ehrennadel in Silber
a) nach 25– j�hriger Mitgliedschaft

c) Verleihung der Ehrennadel in Gold
a) nach 40– j�hriger Mitgliedschaft

d) Verleihung der Ehrenmitgliedschaft
a) 65 Jahre alt und 40– j�hrige Vereinszugeh�rigkeit und damit Beitragsbefreiung 

(nur auf Antrag).

Ä 21 AuflÉsung

�ber die Aufl�sung des Vereins oder die Ver�nderung des Vereinszweckes kann nur beschlossen 
werden, wenn der Vorstand oder 1/3 der Mitglieder dies beantragt und die Mitglieder-
versammlung mit 3/4 Mehrheit der Stimmen der erschienen Mitglieder entsprechend beschlie�t, 
und zwar nach ordnungsgem��er Einberufung der Mitgliederversammlung unter Angabe des 
Antrages und seiner Begr�ndung.

Bei Aufl�sung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes f�llt 
sein zu diesem Zeitpunkt vorhandenes Verm�gen an den Landessportbund Hessen e.V. oder an 
eine K�rperschaft des �ffentlichen Rechts, der oder die es unmittelbar und ausschlie�lich f�r 
gemeinn�tzige Zwecke zur F�rderung des Sportes zu verwenden hat.


